
  

  

 
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 30.10.2019 öffentlich 
Entscheidung 
 

Hauptausschuss 20.11.2019 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 27.11.2019 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Entschärfung der Unfallgefahren für 

Linksabbieger im Bereich „Büschdorfer Mitte„ 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 

Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Halleschen Nahverkehrs-
AG (HAVAG) am Unfallschwerpunkt „Büschdorfer Mitte“ zu prüfen, ob die Installation 
einer Lichtsignalanlage zu installieren realisierbar ist, die das Linksabbiegen auf den 
und vom Parkplatz  bei herannahenden Straßenbahnen durch die Anzeige des roten 
Haltesignals untersagt.  

 
 
 
 
gez. A. Raue 
Fraktionsvorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion Halle 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2019/00288 
Datum:   30.10.2019 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Heym, Carsten 
Plandatum:     
   



   

Begründung:  
 
 
Am Montagnachmittag, 02.09.2019, ist es auf der Delitzscher Straße im Bereich der 

Gleisquerung an der Büschdorfer Mitte (Halle-Büschdorf) kurz vor 15 Uhr zu einem Unfall 

zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw gekommen. 

Wie Anwohner berichteten, kommt es im Bereich „Büschdorfer Mitte“ häufig durch 

Linksabbieger zu Unfällen oder Beinahe-Unfällen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die 

Linksabbieger auf und vom Parkplatz mit der Beobachtung der sich ihnen darbietenden 

Verkehrssituation teilweise überfordert sind. Bei dem Suchen einer Lücke im Verkehr zum 

Linksabbiegen, kommt es regelmäßig zu sogenanntem Augenblicksversagen, die sich mit 

Geschwindigkeit annähernde Straßenbahn wird dann übersehen. 

Unser Antrag möchte sich den daraus resultierenden Gefahren annehmen und eine Rote 

Lichtsignalanlage errichten, die den linksabbiegen Verkehr auf den und vom Parkplatz 

„Büschdorfer Mitte“ bei sich nähernden Straßenbahnen anhält. 

Vergleichbare Anlagen haben sich in den Kreuzungsbereichen der Alfred-Schneider-Straße 

und Bierrain bereits zuverlässig bewährt. Dort sind bei ähnlicher Problemlage inzwischen 

keine derartigen Unfälle mehr zu beklagen. 

Zum besseren Verständnis haben wir Fotos beigefügt. 

 

1. Büschdorfer Mitte 

 

 

2. Bierrain 

 



   

 

 

3. Alfred-Schneider-Str.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
Stadt Halle (Saale)       19. November 2019 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 27.11.2019 
Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Entschärfung der Unfallgefahren für 
Linksabbieger im Bereich „Büschdorfer Mitte“ 
TOP: 8.4 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stadt empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
 
Begründung: 
 
Da in diesem Jahr eine höhere Nutzung aufgrund von Baumaßnahmen und damit 
verbundenen Sperrungen verzeichnet wird, hat die Stadt eine Markierung „Achtung 
Straßenbahn mit linksweisendem Pfeil“ auf der Linksabbiegespur eingerichtet. So sollen 
Kraftfahrer vor dem Linksabbiegen für den ggf. links neben ihm fahrenden 
Straßenbahnverkehr zusätzlich sensibilisiert werden. Diese Maßnahme wurde in der 
Verkehrsunfallkommission unter Beteiligung der Polizei abgestimmt. 
 
Der Antrag stellt einen rechtswidrigen Eingriff in die Rechte des Oberbürgermeisters dar. 
Gemäß § 66 Abs. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) erledigt der Hauptverwaltungsbeamte die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 



   

 
 

 
Stadt Halle (Saale)       19. September 2019 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 25.09.2019 
Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Entschärfung der Unfallgefahren für 
Linksabbieger im Bereich „Büschdorfer Mitte“ 
Vorlagen-Nr. VII/2019/00288 
TOP  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Oberbürgermeister verweist den Antrag in den Hauptausschuss. 
 
 
Begründung: 

 
Die Verwaltung wird im Ausschuss unter Einbeziehung der Einschätzung der 
Unfallkommission die verkehrsrechtliche Situation erläutern. Der Antrag beinhaltet einen 
rechtswidrigen Eingriff in die Rechte des Oberbürgermeisters. Gemäß § 66 Abs. 4 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hat der 
Hauptverwaltungsbeamte die Aufgaben des Staates im übertragenen Wirkungskreis in 
eigener Zuständigkeit zu erledigen. 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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